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    Verpackungsgesetz, Registrierungspflicht ab 01.07.2022  Bis zum  1. Juli 2022 müssen sich
alle Unternehmen, die gewerbsmäßig in  Deutschland verpackte Waren in Verkehr bringen,
 
im Verpackungsregister  LUCID registrieren. Diese Pflicht gilt unabhängig von der jeweiligen 
Verpackungsart.

 Auch Letztvertreiber von Serviceverpackungen, die ihre Pflichten  vollständig an einen
Vorvertreiber delegiert haben,  sind betroffen. Sie  müssen sich ebenfalls im
Verpackungsregister LUCID registrieren. Bei  Verstößen besteht ein Vertriebsverbot.

 Quelle: https://www.verpackungsregister.org    
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